
                                                                                                          

 

Beitragsordnung 

Präambel 
 
Diese Ordnung gilt für alle Mitglieder des Savate-Club Buhlbronn e.V. mit Eintritt in den Verein. 
 

§ 1 Mitgliedbeitrage 
 
1)  Der Beitrag kann Wahlweise monatlich, halbjährlich oder ganzjährlich entrichtet werden. 
 
2)  Der Mitgliedsbeitrag beträgt: 
  

für Kinder: 
 

für Erwachsene: 

  14,25 € monatlich   19,25 € monatlich 
  77,50 € ½ jährlich   97,50 € ½ jährlich 
135,00 € jährlich 175,00 € jährlich 

 
3)  Werden die Beiträge nicht bis zum Zeitpunkt ihrer Fälligkeit entrichtet und kommt das  
     Mitglied den Mahnungen nicht nach, hat der Vorstand das recht den Ausschluss des  
     betreffenden Mitglieds vorzunehmen und rechtliche Schritte in die Wege zu leiten. 
     Das gilt auch, wenn ein Mitglied verschuldet mehr als ein viertel Jahr mit seinem Beitrag    
     in Rückstand gerät. Im Zweifel entscheidet darüber der Vorstand. 
 
4)  Ehrenmitglieder werden von der Mitgliederversammlung ernannt, sie zahlen keine Beiträge. 
 

§ 2 Aufnahmegebühr 
 
1) Bei Eintritt in den Verein ist eine Aufnahmegebühr von 15.-- € fällig. 

 
2) Ehren- und Fördermitglieder zahlen keine Aufnahmegebühr. 

 
3) Die Aufnahmegebühr ist gleichzeitig mit dem 1. Beitrag zu entrichten. 
 
§ 3 Schlussbestimmung 
 
1) Prüfungsgebühren, Urkunden, Sportpässe usw. sind nicht im Mitgliedsbeitrag enthalten. 

 
2) Hallengebühr für Prüfungen, Seminare, Lehrgänge, Stützpunkttraining usw. sind nicht im 

Mitgliedsbeitrag enthalten. 
 

3)   Für den Sportpass wird eine Gebühr von  6.-€ erhoben: 
Für die Prüfungsurkunde wird eine Gebühr von 6.-€ erhoben: 
Die Hallengebühr zu §3 Nr. 2 beträgt  5.-€ 
Die Prüfungsgebühr beträgt:   4.-€ 
 

 


